
Gesundheits- und Hygienekonzept für 
die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 
des Kreisjugendrings Landsberg am Lech 

 
Die Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Landsberg am Lech ist zu den 
folgenden Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr geöffnet: 
 
Montag von 9-13 Uhr 
Dienstag von 13-18 Uhr 
Donnerstag von 10-13 Uhr und von 14-18.30 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
 

Bauliche Strukturen / Größe der Einrichtung: 

Die Geschäftsstelle hat eine Gesamt-Nutzfläche von 138m². Besucher der Geschäftsstelle 
werden sich ausschließlich im Empfangsbereich (17,4m² - orange Markierung im beiliegenden 
Plan) sowie im abgetrennten Flur (8m² - blaue Markierung im beiliegenden Plan) aufhalten. 
Büro I ist vom Tresen nicht abgetrennt, die Arbeitsplätze befinden sich aber in mehr als 2 
Metern Entfernung. Alle anderen Räume sind mit Türen getrennt. Die Toilette ist für Besucher 
gesperrt. 

Der Besprechungsraum (15,9m² - Büro III im Plan) sowie die Küche (13,54² - Büro IV im Plan) 
werden von den drei Mitarbeiter_innen nur einzeln genutzt. 

Es gibt vier Parkplätze sowie mehrere Parkmöglichkeiten an der Straße sowie mehrere 
Fahrradstellplätze. 

 

Steuerung und Reglementierung der Besucher_innen 

Im Tresenbereich darf sich jeweils ein_e Besucher_in bzw. Personen aus einem Hausstand 
aufhalten. Ein_e weitere_r Besucher_in bzw. Personen aus demselben Hausstand kann sich 
davon abgetrennt im Flur aufhalten. Im Außenbereich gelten die landesweiten Maßnahmen 
zum Gesundheitsschutz (Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, Abstandsregelung, Kontaktverbot usw.). 
Dies wird von den Mitarbeiter_innen des KJR kontrolliert. 

Im Gebäude ist von den Besucher_innen Mundschutz zu tragen. Ebenfalls von den 
Mitarbeiter_innen des Kreisjugendrings.  

 



Maßnahmen zur Einhaltung und Gewährleistung des Gesundheitsschutzes 

- Umfassende Information der Besucher_innen durch Aushang im Eingangsbereich 
- Desinfektionsspender direkt am Eingang 
- Nur eine Person im Emfpangsbereich (bzw. ein Hausstand) 
- Spuckschutz-Wände am gesamten Tresen 
- Flächendesinfektion (Tresen, Schutzwände, Türgriffe, Lichtschalter) mehrmals täglich 

nachdem Besucher_innen in der Geschäftsstelle anwesend waren 
- Mundschutzpflicht in der Geschäftsstelle 
- Verweisung nicht einsichtiger Besucher_innen durch Ausübung des Hausrechts 

 

Organisatorische Maßnahmen 

- Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und Einmalpapierhandtüchern 
- Regelmäßige Flächendesinfektion 
- Tragen von Mund-Nasen-Schutz 
- Regelmäßige Belüftung der Räumlichkeiten 

 

 

Landsberg, 31.05.2020 

 

 

Birgit Geier     Stefan Ehle 
Vorsitzende     Geschäftsführer 


